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Gebührenänderungen und Kontrollen nach $ 36 Abs. 3 Waffengesetz (waffG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben informieren wir Sie und lhre Mitglieder über Anderungen der Gebühren im

Waffenrecht und unser Vorgehen bei den Kontrollen nach $ 36 Abs. 3 WaffG'

Nach dem Waffengesetz haben wir Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse regelmäßig, alle drei

Jahre, erneut auf ihre Zuverlässigkeit und ihre persönliche Eignung zu prüfen ($ 4 Abs. 3

WaffG). Bei der Regelüberprüfung holt die Waffenbehörde Auskünfte aus verschiedenen öffent-

i ichen Stellen ein. Für diese überprüfung erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von

26,-- EUR.

f m Gegens alz dazu erheben wir für verdachtsunabhängige Kontrollen nach $ 36 Abs. 3 WaffG

keine Gebühren.

Hiezu weisen wir erneut auf Folgendes hin: Wer erlaubnispfl ichtige Schusswaffen, Munition

oder verbotene Waffen besitzt oder die Erteilung einer Erlaubnis zum Besitz beantragt hat, hat

der zuständigen Behörde die zur sicheren Aufbewahrung getroffenen oder vorgesehenen Maß-

nahmen nachzuweisen. Besitzer von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbote-

nen Waffen haben außerdem der Behörde zur Überprüfung ihrer Pflichten Zutritt zu den Räu-

rnternet: Sparkasse Freiburg - Nördticher Breisgau (BLZ 680 501 01) 2100 355
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men zu gestatten, in denen die Waffen und die Munition aufbewahrt werden ($ 36 Abs. 3

WaffG).

Aus dieser Regelung ergibt sich die Verpflichtung der Waffenbehörden Kontrollen der sicheren

Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition bei allen Waffenbesitzern vorzunehmen. Diese

Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob der Waffenbesitzer seiner Nachweispflicht nach-

gekommen ist oder nicht. Es hat also grundsätzlich jeder Waffenbesitzer mit einer behördlichen

überprüfung der sicheren Aufbewahrung seiner Schusswaffen und Munition in den Räumen zu

rechnen.

Sollte aufgrund von Mängeln eine Nachkontrolle erforderlich werden, werden wir für jede Nach-

kontrolle eine Gebühr in Höhe von 157,-- EUR erheben. Gegebenenfalls muss mit einem weite-

ren Bußgeld gerechnet werden.

Mit dieser Vorgehensweise belasten wir bewusst diejenigen Waffenbesitzer nicht zusätzlich

finanziell, die sich ordnungsgemäß verhalten. Wir gehen davon aus, dass dies auch in lhrem

lnteresse ist.

Wir bitten Sie, diese Informationen an lhre Mitglieder weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen
/
/

örützmacher


